
 

Wir begrüßen Sie als neue(n) Bürger(in) herzlich im 
Landkreis Alzey-Worms.  
Ihr Einwohnermeldeamt hat Ihnen dieses Faltblatt 
überreicht. Es informiert Sie über das Wichtigste, 
das Sie in Sachen Abfall wissen sollten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welche Abfallgefäße bekommen 
Sie? 
Jedes Grundstück erhält eine bestimmte Anzahl von 
Gefäßen zum gemeinschaftlichen Gebrauch für alle 
Grundstücksbewohner. Bei den grünen Gefäßen für 
Bioabfall und den grauen für Restabfall kann 
zwischen Normalvolumen oder Sparvolumen 
gewählt werden. 
Neben diesen Gefäßen erhalten Sie gelbe Tonnen 
oder den gelben Sack für das Sammeln der 
Leichtverpackungen, sowie die blaue Tonne zum 
Sammeln des Altpapiers und der 
Druckerzeugnisse. 

Übersicht über Zuteilung der Abfallgefäße pro 
Grundstück:  
 
Beispiele: 
graue Restabfalltonne 
1-3 Personen / 
Grundstück 

120 l bei Normalvolumen 
  60 l bei Sparvolumen 

4-7 Personen / 
Grundstück 

240 l bei Normalvolumen 
120 l bei Sparvolumen 

grüne Bioabfalltonne 
1-7 Personen / 
Grundstück 

240 l bei Normalvolumen 
120 l bei Sparvolumen 

 

blaue Papiertonne/ gelbe Tonne 
1-7 Personen / Grundstück     240 l 
 
Fällt bei Ihnen auch einmal mehr Rest- bzw. 
Bioabfall an, als in Ihre Tonne passt? Dann können 
Sie bei den Stadtverwaltungen oder der 
Kreisverwaltung sowie bei den Verbandsgemein-
den hierfür spezielle, kostenpflichtige Säcke 
erhalten. Diese werden am jeweiligen Leerungstag 
auch außerhalb der Tonne stehend mitgenommen. 
 
Wie hoch ist die Abfallgebühr? 
Die Abfallentsorgungsgebühr wird je Haushalt 
festgelegt. Ihre Höhe richtet sich nach der Anzahl 
der Personen, die einem Haushalt angehören 
und nach der Größe der grauen/ grünen Tonne. 
 

Im Landkreis Alzey-Worms gelten derzeit 
folgende Abfallgebühren (bei Normalvolumen 
für Restabfall und Bioabfall) für private 
Haushalte: 
 
Personen / Haushalt Gebühr für Normal-

volumen Stand Januar 2012 
1 Person 193,20 € 
2 Personen 210,00 € 
3 Personen 218,40 € 
4 Personen 277,20 € 
5 und mehr Personen 319,20 € 
 
Falls Sparvolumen gewählt wird, verringert sich 
die Gebühr. 
 

Wie wird die Gebühr festgesetzt? 
Nach Erhalt der Gefäße bekommt der 
Grundstückseigentümer einen Gebüh-
renbescheid für den Rest des Jahres. Ansonsten 
wird der Gebührenbescheid zu Beginn eines 
Jahres dem Grundstückseigentümer oder der 
Hausverwaltung zugesandt. 
 
Abfallgebühren werden in zwei Raten fällig. 
Eine Einzugsermächtigung hat hier Vorteile. 
Sie müssen keine Gebühr für Ihre Überweisung 
bezahlen, können keine Zahlung übersehen oder 
vergessen und müssen sich nicht über die 
Mahngebühr bei Zahlungsverzug ärgern, falls 
Sie die Überweisung doch einmal übersehen 

haben. Denn der Abfallwirtschaftbetrieb zieht 
die erforderlichen Gebühren bei Ihrer Bank 
ganz automatisch ein. 
 

Gebühreninfo- Wo gibt´s Auskunft? 
 

� (0 67 31) 408-2231                                   
für Gebühren von privaten Haushalten 
aus dem Wochenendgebiet Eicher See 

� (0 67 31) 408-2232                            
für Gebühren von privaten Haushalten 
aus der Verbandsgemeinde Eich sowie 
den Gemeinden Armsheim, Ensheim, 
Gabsheim, Saulheim und Wörrstadt 

� (0 67 31) 408-2241                            
für Gebühren von privaten Haushalten 
aus der Verbandsgemeinde Westhofen, 
der Stadt Osthofen und den 
Gemeinden Schornsheim u. Spiesheim. 

� (0 67 31) 408-2242                            
für Gebühren von privaten Haushalten 
aus der Stadt Alzey, den Gemeinden 
Gau-Weinheim, Partenheim, Sulzheim, 
Udenheim, Vendersheim, Wallertheim 

� (06731) 408-2243 für Gebühren von 
privaten Haushalten aus den 
Verbandsgemeinden Alzey-Land und 
Monsheim 

�  (0 67 31) 408-2828 für allgemeine 
Fragen zum Gebührensystem 
 
E-Mail:  awb@alzey-worms.de 

Infotelefon: 
06731 / 408-2828 

Nach Ihrer Anmeldung im 
Einwohnermeldeamt sollten Sie umgehend 
die Zuteilung von Abfallgefäßen im 
Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises 
beantragen. Die Telefonnummern und die 
E-Mail-Adresse finden Sie unter 
„Gebühreninfo- Wer gibt Auskunft?“ 
So können Sie unnötige Wartezeiten 
verhindern, sowie individuelle Informa-
tionen über Gefäßvolumen und Kosten 



 

 
Was ist sonst noch zu beachten? 
 
Ziehen mehrere Personen mit unterschiedlichen 
Nachnamen auf einem Grundstück zusammen, ist 
bei der Gebührenveranlagung nicht zu erkennen, ob 
es sich um einen gemeinsamen Haushalt oder um 
mehrere Haushalte unter einem Dach handelt. Dies 
kann zu Fehlern bei der Gebührenveranlagung 
führen. Um dies zu vermeiden, sollte in einem 
solchen Fall bei der Anmeldung eine 
Haushaltserklärung abgegeben werden. 
 
Was kommt wohin? 
 
Das holen wir ab: 

Graue Restabfall- und grüne Bioabfall-Tonnen 
werden abwechselnd im vierzehntäglichen 
Rhythmus geleert. 
Leichtverpackungen (auch ohne „Grünen Punkt"), 
also etwa aus Kunststoff, Weißblech oder 
Verbundstoffen (aber kein Glas und keine Pappe), 
kommen in die gelbe Tonne (bzw. die schwarze 
Tonne mit gelbem Deckel) oder den gelben Sack. 
Diese werden alle vier Wochen abgeholt. 
Altpapier  und Kartonagen werden in Form einer 
vierwöchentlichen Bündelsammlung oder in der 
blauen Papiertonne erfasst. Auch Papier wird im  
4-wöchentlichen Rhythmus abgeholt. 

Sie haben die Möglichkeit, (nach schriftlicher oder 
telefonischer Anmeldung) je 2-mal jährlich Ihren 
Elektrosperrmüll  sowie Ihre sonstigen sperrigen 
Abfälle kostenlos abholen zu lassen. Gegen 
gesonderte Gebühr werden Sie Ihren Sperrmüll 
auch schneller per Express-Abholung los. 
 
Diese Abfälle können Sie zu uns bringen: 

Problemabfälle werden mit dem Schadstoffmobil 
erfasst. Sammlungen finden in jeder Ortsgemeinde 
zweimal jährlich, sowie in zentralen Gemeinden 
abwechselnd einmal im Monat samstags statt. 
Altglas bringen Sie bitte zum nächstgelegenen 
Altglascontainer, Altkleider  und Schuhe zum 
Altkleidercontainer. In öffentlichen Gebäuden gibt 
es Sammelstellen für Batterien, Korken und CDs.  
Außerdem haben Haushalte die Möglichkeit, 
folgende Wertstoffe in Mengen von bis zu einem 
halben Kubikmeter in einem der 13 Wertstoffhöfe 
abzugeben: 

• Papier und Kartonagen, 
• unbelasteter Bauschutt, 
• Kunststoff, 
• Korken , 
• CDs 
• Grünabfälle, 
• Glas, 
• kleine Elektrogeräte 
• Metall-Schrott 

• Haushaltsbatterien, 
• gelbe Säcke 

 
Auf der Kreismülldeponie Framersheim können 
Sie zusätzlich Sperrmüll und große 
Elektrogeräte in haushaltsüblichen Mengen 
abgeben. 
 

Öffnungszeiten  
Kreismülldeponie Framersheim 
montags – freitags: 8:30 – 12:30 Uhr 
  13:00 – 16:30 Uhr 
samstags:   8:30 – 12:30 Uhr 

 
So können Sie uns erreichen: 
 
Abfallwirtschaftsbetrieb                            
Unsere Anschrift:                                        
Kreisverwaltung Alzey-Worms                                 
- Abfallwirtschaftsbetrieb                                              
Ernst-Ludwig-Straße 36 
55232 Alzey 
Telefon:  +49 (6731) 408-2828 
Telefax: +49 (6731) 408-2200 
e-mail:  awb@alzey-worms.de 
Internet: www.kreis-alzey-worms.de  über den Menü-
punkt: Abfallwirtschaft /Termine 
Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag: 8 – 12 Uhr 
Montag und Dienstag: 14 – 16 Uhr 
Donnerstag: 14 – 18 Uhr 
Weitere Termine nach Vereinbarung 

 
 
 
 
 

     Wohin  
     mit dem Müll  

     im Kreis  
     Alzey-Worms? 

 
 
 
 
 
 

           Informationen und Hinweise 
         für Neubürger und –bürgerinnen 

 

Infotelefon: 
06731 / 408-2828 


